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Handels- und Gesellschaftsrecht

Urheberrecht: Unautorisierte Verwendung von Portraitfotografien durch Medien  
(Vermisstes Mädchen)  2  

(EuGH, Urt. v. 1.12.2011 – C-145/10)

PRESSEMITTEILUNG des EuGH Nr. 131/11 vom 1.12.2011:

„Frau Painer ist selbständige Fotografin und fotografiert u. a. Kinder in Kindergärten und  
Horten. Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat sie mehrere Fotografien von Natascha K. gemacht  
(und dabei den Hintergrund entworfen, die Position und den Gesichtsausdruck bestimmt,  
den Fotoapparat bedient und die Fotos entwickelt). Nachdem Natascha K. 1998 im Alter  
von zehn Jahren entführt worden war, erließ die österreichische Polizei einen  
Fahndungsaufruf, für den die Fotos von Frau Painer verwendet wurden. Nach der Flucht  
von Natascha K. im Jahr 2006 und vor ihrem ersten öffentlichen Auftreten veröffentlichten  
fünf Presseverlage – vier deutsche und ein österreichischer – diese Fotos in bekannten  
Zeitungen bzw. Zeitschriften1 und auf Internetseiten, jedoch ohne Angabe des Namens der  
Urheberin der Fotos bzw. unter Angabe eines anderen Namens als desjenigen von Frau  
Painer als Urheberin. Mehrere dieser Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten  
außerdem ein durch digitale Bearbeitung eines dieser Fotos hergestelltes Porträt, das, da es  
bis zu dem ersten öffentlichen Auftreten von Natascha K. keine aktuellen Fotos von ihr gab,  
ihr vermutetes Aussehen wiedergab. Da Frau Painer der Auffassung war, dass mit der  
Veröffentlichung dieser Fotos ihr Urheberrecht verletzt worden sei, beantragte sie bei den  
österreichischen Gerichten, den Presseverlagen aufzugeben, es zu unterlassen, die Fotos  
und das Phantombild ohne ihre Zustimmung und ohne Angabe ihres Namens als Urheberin  
zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten. Sie verlangte auch eine angemessenes Entgelt und 
Schadensersatz. ... Eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers liegt vor, wenn darin seine  
Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Dies ist dann der Fall, wenn der Urheber bei der  
Herstellung des Werks seine schöpferischen Fähigkeiten zum Ausdruck bringen konnte,  
indem er frei kreative Entscheidungen trifft. ... Daher ist eine Porträtfotografie  
urheberrechtlich geschützt, wenn sie Ausdruck der schöpferischen Fähigkeiten ihres  
Urhebers ist. ... Sodann weist der Gerichtshof darauf hin, dass der Umfang des  
urheberrechtlichen Schutzes nach dem Unionsrecht2 ausnahmsweise eingeschränkt sein  
kann, wenn das geschützte Werk zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit genutzt wird,  
insbesondere bei kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Wiederauffindung einer vermissten  
Person. Hierzu führt der Gerichtshof aus, dass nur Staaten – und nicht Presseverlage – als  
fähig und verantwortlich dafür anzusehen sind, die öffentliche Sicherheit durch passende  

1 = Überschriften lt. ZAP 1/2012 v. 29.12.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2012 v. 19.01.2012 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 1/2012 v. 12.01.2012
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Maßnahmen wie etwa einen Fahndungsaufruf sicherzustellen. Es lässt sich jedoch nicht  
ausschließen, dass ein Presseverlag im Einzelfall zur Erreichung eines Ziels der  
öffentlichen Sicherheit beitragen kann, indem er z. B. eine Fotografie einer gesuchten  
Person veröffentlicht. Diese Initiative der Medien muss allerdings im Zusammenhang mit  
dem Vorgehen der nationalen Behörden stehen, und sie muss im Einvernehmen und in  
Absprache mit ihnen ergriffen werden, soll sie nicht deren Maßnahmen zuwiderlaufen. Der  
Gerichtshof weist aber auch darauf hin, dass bei Ermittlungen eine Fotografie von den  
Medien veröffentlicht werden kann, ohne dass zuvor ein konkreter, aktueller und 
ausdrücklicher Aufruf der Sicherheitsbehörden hierzu ergangen wäre.

Schließlich stellt der Gerichtshof zur Zitierung von geschützten Werken fest, dass Werke, die  
der Öffentlichkeit bereits rechtmäßig zugänglich gemacht worden sind, zitiert werden  
dürfen, sofern die Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers angegeben wird, es sei  
denn, dass sich dies als unmöglich erweist.“

Strafrecht

 

Verdeckte Ermittlungsmaßnahmen: Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung  1  

(BVerfG, Beschl. v. 12.10.2011 – 2 BvR 236/08, 2 BvR 237/08, 2 BvR 422/08)

Pressemitteilung des BVerfG Nr. 77/2011 vom 7.12.2011:

„Die Beschwerdeführer in den miteinander verbundenen Verfahren erheben im 
Wesentlichen folgende Rügen: Das Gesetz zur Neuregelung der  
Telekommunikationsüberwachung sei - im Hinblick auf die Begrenzung der  
Benachrichtigungspflicht nach § 101 Abs. 6 Satz 3 StPO - wegen Verstoßes gegen das  
Zitiergebot bereits formell verfassungswidrig. Durch die Erweiterung des  
Straftatenkataloges des § 100a Abs. 2 StPO werde das grundrechtlich geschützte  
Fernmeldegeheimnis ausgehöhlt. Außerdem verletze die Regelung in § 100a Abs. 4 StPO 
das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, da sie den Kernbereich privater  
Lebensgestaltung nur für den Fall schütze, dass die Telekommunikationsüberwachung  
ausschließlich aus diesem Bereich Erkenntnisse bringe. Ferner verstoße die Ausgestaltung  
der Benachrichtigungspflicht und ihrer Ausnahmen in § 101 Abs. 4 bis 6 StPO gegen das  
Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz. Einige der Beschwerdeführer, die als Ärzte bzw.  
publizistisch tätig sind, halten die Differenzierung zwischen den Berufsgruppen in § 160a  
Abs. 1 und 2 StPO für unvereinbar mit dem allgemeinen Gleichheitssatz. Ferner sehen sie  

1 = Überschriften lt. ZAP 1/2012 v. 29.12.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2012 v. 19.01.2012 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 1/2012 v. 12.01.2012
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sich dadurch, dass sie von der in Absatz 1 privilegierten Gruppe der Berufsgeheimnisträger  
ausgeschlossen werden, in ihrem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung sowie  
in ihrer verfassungsrechtlich geschützten Berufsfreiheit verletzt. ... 

Der durch das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung eingeführte §  
101 Abs. 6 Satz 3 StPO, wonach das Gericht einem endgültigen Absehen von der  
Benachrichtigung des von der Ermittlungsmaßnahme Betroffenen zustimmen kann, verstößt  
nicht gegen das Zitiergebot. Zwar bezeichnet das Gesetz nur das Brief-, Post- und  
Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) als eingeschränkt, während die Eingrenzung der  
Mitteilungspflicht bei Maßnahmen der akustischen Wohnraumüberwachung auch einen  
Eingriff in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 GG) 
darstellen kann. Die Neuregelung in §101 Abs. 6 Satz 3 StPO begründet jedoch nur eine  
unerhebliche Gesetzesänderung im Vergleich zur Vorgängerregelung. ...

Der Gesetzgeber hat den Anlasstatenkatalog nicht in verfassungswidriger Weise in die  
Bereiche der leichten und mittleren Kriminalität hinein ausgedehnt. Er hat in den Katalog  
des § 100a Abs. 2 StPO nur Delikte neu aufgenommen, deren Begehung mit einer  
Höchststrafe von mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist. Dies allein qualifiziert  
die Delikte zwar noch nicht als schwere Straftaten, bei denen ein Eingriff in Art. 10 Abs. 1  
GG erst verhältnismäßig ist. Gleichwohl ist die gesetzgeberische Einstufung der neu  
aufgenommenen Straftatbestände als „schwer“ bei einer Gesamtschau, die insbesondere  
die jeweils geschützten Rechtsgüter in den Blick nimmt, vertretbar. Denn es handelt sich um 
Delikte, die - wie z. B. die Abgeordnetenbestechung - entweder erheblich in die  
Funktionsfähigkeit des Staates oder seiner Einrichtungen eingreifen oder die - wie z. B. die  
Verbreitung, der Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften - in einschneidender  
Weise die Rechtsgüter Privater beeinträchtigen. ...

Auch die durch § 100a Abs. 4 StPO geschaffenen Vorkehrungen zum Schutz des  
Kernbereichs privater Lebensgestaltung bei der Telekommunikationsüberwachung genügen  
sowohl auf der Erhebungsebene als auch in der Auswertungsphase den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen. Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung ein  
zweistufiges Schutzkonzept entwickelt, um den Betroffenen vor Eingriffen in den absolut  
geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung zu bewahren. ...

§ 100a Abs. 4 Satz 1 StPO ordnet an, dass eine zielgerichtete Erhebung 
kernbereichsrelevanter Daten unterbleibt. Kommt es dennoch ohne dass dies im Vorfeld zu  
erwarten war zu einer Berührung des Kernbereichs, ist in § 100a Abs. 4 Sätze 2 bis 4 StPO 
eine Dokumentations- und Löschungspflicht sowie ein Verwertungsverbot vorgesehen.  
Soweit schon im Vorfeld erkennbar ist, dass ausschließlich der Kernbereich privater  
Lebensgestaltung betroffen ist - so bei der Kommunikation mit Personen, zu denen ein  
besonderes Vertrauensverhältnis besteht wie z.B. engste Familienangehörige, Geistliche  
oder Strafverteidiger - dürfen Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung nicht  
durchgeführt werden. ...

1 = Überschriften lt. ZAP 1/2012 v. 29.12.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2012 v. 19.01.2012 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 1/2012 v. 12.01.2012
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Die Ausgestaltung der Benachrichtigungspflichten in § 101 Abs. 4 bis 6 StPO hält einer  
verfassungsrechtlichen Prüfung ebenfalls stand. Der Anspruch auf Benachrichtigung von 
verdeckten Ermittlungsmaßnahmen gehört zu den wesentlichen Voraussetzungen effektiven  
Grundrechtsschutzes. Ohne zumindest nachträgliche Kenntnis können die Betroffenen  
weder eine Unrechtmäßigkeit der durchgeführten Ermittlungsmaßnahme noch etwaige  
Rechte auf Löschung, Berichtigung oder Genugtuung geltend machen. Ausnahmen von der  
Benachrichtigungspflicht kann der Gesetzgeber in Abwägung mit verfassungsrechtlich  
geschützten Rechtsgütern Dritter vorsehen. Sie sind jedoch auf das unbedingt Erforderliche  
zu beschränken. ...

Zudem verletzt die Regelung über den Schutz der Zeugnisverweigerungsberechtigten in §  
160a Abs. 1 und Abs. 2 StPO die Beschwerdeführer nicht in ihren Grundrechten. ... Soweit  
der Gesetzgeber annimmt, dass der Kontakt zwischen einem Bürger und einem 
Berufsgeheimnisträger typischerweise den unantastbaren Bereich privater  
Lebensgestaltung berührt, gewährt er absoluten Schutz vor einer Erhebung, Verwendung 
oder Verwertung von Informationen (§ 160a Abs. 1 StPO). In allen anderen Fällen, in  
denen zwar ebenfalls eine besondere Vertrauensbeziehung zwischen Bürger und 
Berufsgeheimnisträger besteht, der Kernbereich privater Lebensführung zwar berührt sein  
kann, aus Sicht des Gesetzgebers bei typisierender Betrachtung jedoch nicht notwendig  
berührt ist, wird nur ein relativer Schutz gewährt (§ 160a Abs. 2 StPO). Soweit bei dieser  
Personengruppe im Einzelfall der unantastbare Kernbereich privater Lebensge-staltung  
tangiert wird, ist auch im Bereich des § 160a Abs. 2 StPO von einer Unzulässigkeit der  
Ermittlungsmaßnahme auszugehen. ... Bei den von § 160a Abs. 1 StPO erfassten  
Berufsgruppen rechtfertigen jeweils besondere Gründe eine Privilegierung in Form eines  
absoluten Beweiserhebungs und verwendungsverbotes. ... Von diesen privilegierten  
Berufsgruppen unterscheiden sich die von § 160a Abs. 2 StPO erfassten anderen  
Berufsgeheimnisträger in einer Weise, die einen der Abwägung zugänglichen Schutz  
gegenüber Ermittlungsmaßnahmen rechtfertigt.“

Mietrecht

Wohnraummiete: Teilkündigung eines Mietverhältnisses  2  

(BGH, Urt. v. 12.10.2011 – VIII ZR 251/10)

Pressemitteilung des BGH Nr. 161/11 vom 12.10.2011:

1 = Überschriften lt. ZAP 1/2012 v. 29.12.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2012 v. 19.01.2012 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 1/2012 v. 12.01.2012
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„Die Beklagte ist Mieterin einer Wohnung in Duisburg und einer Garage in einem 150 
Meter von der Wohnung entfernt gelegenen Einfamilienhaus, das ursprünglich ebenfalls im 
Eigentum der Vermieterin stand. Im schriftlichen Wohnungsmietvertrag ist von einer  
Garage nicht die Rede. Die Anmietung der Garage wurde mündlich vereinbart. Später  
erwarben die Kläger das Eigentum an dem Gebäude, in dem sich die Garage befindet, und 
kündigten das Mietverhältnis über die Garage. ... Der unter anderem für das  
Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden,  
dass den Klägern der geltend gemachte Räumungsanspruch gemäß § 546 Abs. 1 BGB 
zusteht. Die Kündigung der Garage wäre nur dann unzulässig, wenn die Garage Bestandteil  
des Wohnungsmietverhältnisses wäre. Das ist hier nicht der Fall. Bei einem schriftlichen  
Wohnungsmietvertrag und einem separat abgeschlossenen Mietvertrag über eine Garage 
spricht eine Vermutung für die rechtliche Selbständigkeit der beiden Vereinbarungen. Diese  
Vermutung ist hier nicht widerlegt. Zwar ist im Regelfall anzunehmen, dass die  
Mietverhältnisse über die Wohnung und die Garage nach dem Willen der Beteiligten eine  
rechtliche Einheit bilden sollen, wenn sich die Wohnung und die Garage auf demselben  
Grundstück befinden.“

Anforderung an die Modernisierungsankündigung  i  

(BGH, Urt. v. 28.9.2011 – VIII ZR 242/10)

Pressemitteilung des BGH Nr. 147/11 vom 28.9.2011:

„Die Kläger sind zusammen mit weiteren Personen Eigentümer eines Mehrfamilienhauses  
in München. Sie beabsichtigen, an der Westseite des Hauses Balkone anzubringen. Sie  
beanspruchen vom Beklagten, der Mieter einer der betroffenen Wohnungen ist, die Duldung 
dieser Anbringung. Hierzu kündigten sie dem Beklagten stichwortartig die  
durchzuführenden Baumaßnahmen, und zwar unter anderem "Installation von Heizung und 
Elektroinstallation im betroffenen Wandbereich", das Datum des vorgesehenen Baubeginns,  
die mit 6 Wochen geplante Bauzeit sowie den Betrag der voraussichtlichen Mieterhöhung 
schriftlich an. Zugleich teilten sie dem Beklagten mit, dass für die Arbeiten innerhalb der  
Wohnungen eine Bauzeit von fünf Tagen zuzüglich Malerarbeiten nach einer Trockenzeit  
von einer Woche veranschlagt werde. ... Der unter anderem für das Wohnraummietrecht  
zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass der mit der  
Modernisierungsankündigung verfolgte Zweck nicht verlangt, dass jede Einzelheit der  
beabsichtigten Maßnahmen in der Ankündigung beschrieben und jede Auswirkung 
mitgeteilt wird. Die Ankündigung muss dem Mieter eine zureichende Kenntnis darüber  
vermitteln, in welcher Weise die Wohnung durch die Modernisierung verändert wird und 
wie sie sich auf den zukünftigen Mietgebrauch und die zu zahlende Miete auswirkt. Hierfür  
genügt es, wenn die Ankündigung den Mieter, der die baulichen Gegebenheiten der  
Wohnung kennt, in die Lage versetzt, sich ein realitätsnahes Bild von den beabsichtigten  
baulichen Maßnahmen zu machen.“

1 = Überschriften lt. ZAP 1/2012 v. 29.12.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2012 v. 19.01.2012 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 1/2012 v. 12.01.2012
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Steuerrecht

Steuerberatung: Tätigkeit als sog. Syndikus-Steuerberater  2  

(BFH, Urt. v. 9.8.2011 – VII R 2/11)

Pressemitteilung des BFH Nr. 88/11 vom 26.10.2011:

„In dem vom BFH entschiedenen Fall hatte ein ehemaliger Steuerberater, der inzwischen  
steuerberatende Tätigkeiten für ein Unternehmen im Rahmen eines  
Angestelltenverhältnisses wahrnahm (sog. Syndikus-Steuerberater), seine Wiederbestellung  
als Steuerberater beantragt, was die beklagte Steuerberaterkammer abgelehnt hatte. ... Das 
FG meinte, die Vollzeitbeschäftigung als Syndikus-Steuerberater werde den Kläger in  
seiner ihm als selbständiger Steuerberater obliegenden Pflicht zur unabhängigen 
Berufsausübung beeinträchtigen, weil er neben seiner Angestelltentätigkeit den  
Steuerberaterberuf nicht in nennenswertem Umfang, sondern lediglich als  
"Feierabendsteuerberater" ausüben und auftretende Kollisionen zwischen seinem 
Hauptberuf als Angestellter und seiner Steuerberatertätigkeit nicht eigenverantwortlich  
regeln könne. Dieser Ansicht folgte der BFH nicht, sondern verpflichtete die  
Steuerberaterkammer, den Kläger als Steuerberater wiederzubestellen. Eine Tätigkeit als  
selbständiger Steuerberater in nennenswertem Umfang könne nicht gefordert werden.  
Ebenso wie der hauptberufliche Steuerberater an Mindestarbeitszeiten nicht gebunden sei,  
sondern den Umfang seiner Tätigkeit frei bestimmen dürfe, könne der neben seiner  
Angestelltentätigkeit tätige Steuerberater den Umfang dieser Tätigkeit der ihm für den  
Nebenberuf zur Verfügung stehenden Zeit anpassen.“

Arbeitsrecht

1 = Überschriften lt. ZAP 1/2012 v. 29.12.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2012 v. 19.01.2012 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 1/2012 v. 12.01.2012
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Verfall am Schluss des Kalenderjahres – Erholungsurlaub III  i  

(BAG, Urt. v. 9.8.2011 – 9 AZR 425/10)

Pressemitteilung des BAG Nr. 64/11 vom 9.8.2011:

„Die Parteien verbindet seit 1991 ein Arbeitsverhältnis. Der jährliche Urlaubsanspruch des  
Klägers beträgt 30 Arbeitstage. Der Kläger war im Zeitraum vom 11. Januar 2005 bis zum 
6. Juni 2008 durchgehend arbeitsunfähig erkrankt und nahm danach die Arbeit wieder auf.  
Im weiteren Verlauf des Jahres 2008 gewährte die Beklagte dem Kläger an 30 Arbeitstagen  
Urlaub. Der Kläger begehrt die gerichtliche Feststellung, dass ihm gegen die Beklagte ein  
aus den Jahren 2005 bis 2007 resultierender Anspruch auf 90 Arbeitstage Urlaub 
zusteht. ... Der von dem Kläger erhobene Urlaubsanspruch ging spätestens mit Ablauf des  
31. Dezember 2008 unter. Mangels abweichender einzel- oder tarifvertraglicher  
Regelungen verfällt der am Ende des Urlaubsjahrs nicht genommene Urlaub, sofern kein  
Übertragungsgrund nach § 7 Abs. 3 BUrlG vorliegt. Dies ist jedenfalls in den Fällen  
anzunehmen, in denen der Arbeitnehmer nicht aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen,  
etwa aufgrund von Arbeitsunfähigkeit, an der Urlaubnahme gehindert ist. Übertragene  
Urlaubsansprüche sind in gleicher Weise befristet. Wird ein zunächst arbeitsunfähig  
erkrankter Arbeitnehmer im Kalenderjahr einschließlich des Übertragungszeitraums so  
rechtzeitig gesund, dass er - wie hier - in der verbleibenden Zeit seinen Urlaub nehmen 
kann, erlischt der aus früheren Zeiträumen stammende Urlaubsanspruch genau so wie der  
Anspruch, der zu Beginn des Urlaubsjahrs neu entstanden ist.“

Freistellung von Betriebsratsmitgliedern  i  

(BAG, Beschl. v. 29.6.2011 – 7 ABR 135/09)

Pressemitteilung des BAG Nr. 54/11 vom 29.6.2011:

„Der neunköpfige Betriebsrat eines Unternehmens für automobile Marktforschung mit ca.  
220 Arbeitnehmern wollte gerichtlich festgestellt wissen, dass seine Mitglieder nicht  
verpflichtet sind, sich bei Ausführung von Betriebsratstätigkeit, die sie am Arbeitsplatz  
erbringen, zuvor beim Arbeitgeber abzumelden. ... Ein Betriebsratsmitglied, das an seinem 
Arbeitsplatz während seiner Arbeitszeit Betriebsratsaufgaben erledigt, ist grundsätzlich  
verpflichtet, sich beim Arbeitgeber abzumelden und die voraussichtliche Dauer der  
Betriebsratstätigkeit mitzuteilen. Zweck der Meldepflicht ist es, dem Arbeitgeber die  
Überbrückung des Arbeitsausfalls zu ermöglichen. Daher besteht keine vorherige  
Meldepflicht in Fällen, in denen eine vorübergehende Umorganisation der Arbeitseinteilung  
nicht ernsthaft in Betracht kommt. Maßgeblich sind die Umstände des Einzelfalls. Dazu  
gehören insbesondere die Art der Arbeitsaufgabe des Betriebsratsmitglieds und die  
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunterbrechung. In Fällen, in denen sich das  

1 = Überschriften lt. ZAP 1/2012 v. 29.12.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2012 v. 19.01.2012 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 1/2012 v. 12.01.2012
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http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bag&Art=en


Betriebsratsmitglied nicht vorher abmeldet, ist es verpflichtet, dem Arbeitgeber auf dessen  
Verlangen nachträglich die Gesamtdauer der in einem bestimmten Zeitraum geleisteten  
Betriebsratstätigkeit mitzuteilen.“

Humoristisches

1 = Überschriften lt. ZAP 1/2012 v. 29.12.2011 (Eilnachrichten) 
2 = Überschriften lt. ZAP 2/2012 v. 19.01.2012 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 1/2012 v. 12.01.2012
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


